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Regeste
AbR 1994/95 Nr. 1, S. 31: Art. 24 Abs. 3 GOG Berufspflichten für Rechtsanwälte. Werbeverbot. Werbebeschränkungen müssen sowohl unter dem Gesichtspunkt der HGF (Art. 31 BV) wie auch der Meinungsäusserungsfreiheit (Art. 10 EMRK) auf Gesetz u
Erwägungen
E. 6
Im Lichte dieser Ausführungen erscheint die Tatsache als solche, dass aus Anlass der Erweiterung der Bürogemeinschaft durch eine Filiale in Emmenbrücke Prospekte an einen beschränkten Empfängerkreis zugestellt wurden, nicht als eine Verletzung der Berufspflichten. Die Eröffnung der Filiale in Emmenbrücke bildete einen zulässigen Anlass, um interessierte Kreise auf die bevorstehende Büroeröffnung und das Bestehen weiterer Filialen aufmerksam zu machen. Der Hinweis auf Zweigstellen ist zulässig, sofern Aufmachung und Umfang auf die Orientierung des Adressaten und nicht auf eine reklamehafte Anpreisung schliessen lassen (Bernischer Anwaltsverband, a.a.O., 69). Zu prüfen ist die Ausgestaltung der Prospekte. a) Die Ausstattung von Inseraten oder Rundschreiben mit einem Porträt des Rechtsanwaltes ist in der Literatur umstritten (ablehnend: Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zürich 1988, 199 ff.; Wolfgang Salzmann, Das besondere Rechtsverhältnis zwischen Anwalt und Rechtsstaat, Diss. FR 1976, 281; unbedenklich: Bernhart, Werbung der Rechtsanwälte - Ansätze für verfassungsrechtliche Neubewertung, plädoyer 1993, Nr. 1, 39). Während die Porträtierung von Autoren bei zahlreichen Printmedien fast schon zur Regel geworden ist, scheint sich diese Übung neuerdings auch in juristischen Fachzeitschriften (z.B. AJP, aber auch Veröffentlichungen des SAV) anzubahnen. Es wird damit auf ein Informationsbedürfnis der Leserschaft reagiert, die wissen will, mit wem sie es zu tun hat. Nun besteht zwar zwischen der Porträtierung und dem Bedürfnis nach sachlicher Information wie etwa für Hinweise auf Spezialisierung oder Sprachkenntnisse kein sachlich zwingender Zusammenhang. Indessen wäre es unverhältnismässig, die Grenze zwischen erlaubter und unsachlicher Werbung einfach dort zu ziehen, wo Information noch als zwingend notwendig betrachtet werden kann. Denn eine Information, die sich nicht auf das absolut Notwendige beschränkt, braucht deswegen nicht schon unsachlich, aufdringlich zu sein. Was als unsachlich bzw. aufdringlich zu gelten hat, kann sodann nicht ein für allemal unverrückbar definiert werden, sondern unterliegt wie alle Werturteile zwangsläufig den sich im Laufe der Zeit wandelnden Anschauungen und Gebräuchen. Aufgrund der heute herrschenden Anschauung kann die Wiedergabe eines Berufsangehörigen durch eine Photographie, sei es, dass er als Autor auftritt, sei es, dass er sich in ansonsten erlaubtem Rahmen an Dritte wendet oder gar an die Öffentlichkeit tritt, nicht (mehr) als aufdringlich empfunden werden. b) Bedenken erweckt die Ausgestaltung des Prospektes hingegen in anderer Hinsicht, indem er durch Wort und Bild den unüberprüfbaren Eindruck eines besonders kompetenten, leistungsfähigen, aber auch grossen Unternehmens zu vermitteln versucht. aa) Bedenken erweckt namentlich die Anpreisung der Anwaltskanzlei als "Stark im Team, ganzheitlich im Denken, effizient in der Zusammenarbeit, ergänzt durch das Wissen des Einzelnen!". Abgesehen davon, dass solche Selbsteinschätzungen schlechterdings nicht überprüfbar sind, dürfte der dadurch vermittelte Eindruck auch insofern nicht unproblematisch sein, als die Anwälte der einzelnen Filialen schon aus Zeitgründen doch weitgehend auf sich allein gestellt sein dürften und der Klient - entgegen der erweckten Erwartung - in der Regel kaum durch ein Team unterstützt werden dürfte (was auch immer darunter zu verstehen ist). Diese Anpreisung muss als aufdringliche, nicht nachprüfbare und daher unzulässige Werbung qualifiziert werden. bb) In die gleiche Richtung weist die Ausgestaltung der Porträts der sechs Mitarbeiterinnen. Nun sind freilich auch andere Kanzleigemeinschaften und Anwaltskollektive längst dazu übergegangen, in ihren Briefköpfen auch das Sekretariatspersonal namentlich zu erwähnen. Dies ist denn auch nicht zu beanstanden, zumal - nicht anders als hinsichtlich der Anwälte - bei der Klientschaft auch in dieser Hinsicht ein gewisses Informationsbedürfnis bestehen dürfte. Problematisch ist aber vorliegend, dass die Porträtlegenden lediglich die Namen der abgebildeten Frauen, nicht aber auch deren Funktionen wiedergeben. Aufgrund der Stellungnahme der Anwälte handelt es sich dabei samt und sonders um Sekretärinnen. Vorliegend wird aber gerade durch die Nichterwähnung der Funktionen der porträtierten Frauen im Verein mit der Bezeichnung der Rechtsanwälte C. und D. als Sitzleiter der Eindruck erweckt, dass die abgebildeten Frauen ebenfalls Anwältinnen oder zumindest (juristisch oder anderweitig fachspezifische ausgebildete) Sachbearbeiterinnen sein könnten, die allerdings - bei den Filialen - nicht im Rang einer Sitzleiterin stehen. Erweckt wird dadurch der Eindruck eines besonders leistungsfähigen Unternehmens. Eine Irreführung des Publikums (durch die Kombination der Abbildungen, Bildlegenden und andern Hinweise) ist daher nicht ausgeschlossen und hängt letztlich davon ab, ob der Adressat realisiert, dass es sich bei den abgebildeten Mitarbeiterinnen um Sekretärinnen und nicht um juristisch oder anderweitig fachspezifisch ausgebildete Mitarbeiterinnen handelt. cc) Der beabsichtigte Eindruck eines potenten und grossen Unternehmens wird noch verstärkt durch die Abbildung der Bürogebäude, in welchen die Kanzleien untergebracht sind. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Gebäude von beachtlicher Grösse. Die Abbildungen legen den Schluss nahe, es würden an den jeweiligen Sitzen potente "Advokaturfabriken" unterhalten. Diesbezüglich machen die Anwälte geltend, bei den Abbildungen handle es sich einzig um Orientierungshilfen hinsichtlich des Standortes. Es sei aufgrund der photographischen Abbildungen klar ersichtlich, dass in den betreffenden Geschäfts- und Gewerbehäusern vorab andere und in der Öffentlichkeit besser bekannte Firmen domiziliert seien. Aus diesen Ausführungen ist immerhin zu schliessen, dass das Advokaturbüro in den drei Gebäulichkeiten jeweils nur relativ wenig Platz in Anspruch nimmt ... Unbehelflich ist der Hinweis auf die Funktion einer Orientierungshilfe für Klienten hinsichtlich des Standortes. Solchen Zwecken dient allenfalls eine kleine Planskizze, die dem Klienten die zu wählende Route aufzeigt, nicht aber photographische Abbildungen der vorliegenden Art. Solche können von ihrer Aufmachung her gar keinen andern Zweck verfolgen, als den Eindruck eines besonders potenten Unternehmens zu verstärken. Dies ist aber eine irreführende Angabe (vgl. Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 16. Aufl. München 1990, N. 405 zu § 3 UWG [sinngemäss Art. 3 lit. b UWG entsprechend], 921).
E. 7
Zu beanstanden ist ferner der unter der Abbildung von Rechtsanwalt C. stehende Eintrag: "Bevorzugte Tätigkeitsgebiete - Privatrecht, insbesondere Erb- und Sachenrecht - Gesellschaftsrecht - Internationales Privat- und Verfahrensrecht - beratend wie auch forensisch tätig" Diesbezüglich wird geltend gemacht, es handle sich um eine zulässige Information über den spezifischen Tätigkeitsbereich. Es würden dabei keine Spezialkenntnisse vorgetäuscht. Es seien nur bevorzugte Tätigkeitsgebiete angegeben worden. a) Die Direktive des Schweizerischen Anwaltsverbandes betreffend Eintrag in berufliche Verzeichnisse und Nachschlagewerke gestattet den Tatsachen entsprechende und nicht irreführende Angaben betreffend Tätigkeitsgebiete. Im Hinblick auf die heute fast unvermeidliche Spezialisierung der Anwälte wird diese neue Regelung in der Literatur begrüsst (vgl. Sterchi, a.a.O., 64). Zugleich wird aber darauf hingewiesen, dass die Angaben wahr sein müssen und keine Übertreibungen enthalten dürfen, zumal keine staatliche Kontrolle oder gar eine Spezialprüfung besteht, die für die Qualifikation des Betreffenden im angegebenen Spezialgebiet Gewähr böte. Nach der Praxis der Zürcherischen Aufsichtskommission muss sich der Rechtsanwalt über eine aussergewöhnliche Beherrschung des betreffenden Fachs ausweisen und den Hinweis in eine angemessene Form kleiden (ZR 1946 Nr. 4, 8). Im Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes (197) wird dazu ausgeführt, es sei richtig, zu verlangen, dass der Rechtsanwalt aufgrund seiner besonderen Ausbildung und Erfahrung im betreffenden Gebiet überdurchschnittlich beschlagen sei. Auch wenn der Anwalt nur erwähnt, dass er bestimmte Gebiete im Sinne eines bevorzugten Tätigkeitsgebietes eingehender pflegen möchte, entsteht gegen aussen der Eindruck, er verfüge über ein entsprechendes Spezialwissen (vgl. auch Lelio Vieli, Spezialisierung oder bevorzugtes Tätigkeitsgebiet - Werbung oder Information, SAV 7/1993, 9 ff.). b) Im Hinblick auf die Rechtsgleichheit zwischen alteingesessenen Anwälten und jungen Einsteigern dürfte es zu weit führen, dem jungen Anwalt einen Hinweis auf seine bevorzugten Tätigkeitsgebiete generell zu verbieten. Jedoch darf vom Berufsanfänger erwartet werden, dass er derartige Hinweise nur dann anbringt, wenn er tatsächlich im angegebenen Rechtsgebiet über besonders vertiefte Kenntnisse verfügt, z.B. weil er im betreffenden Gebiet dissertiert oder sonst Arbeiten verfasst hat, die trotz fehlender Praxis auf überdurchschnittliche Kenntnisse in diesem Fach hinweisen. Der Berufsanfänger hat sich indessen beim Anbringen von Hinweisen auf seine Tätigkeitsgebiete besonderer Vorsicht zu befleissigen, damit kein irreführender Eindruck entsteht. Nur besonders gute Rechtskenntnisse auf einem bestimmten Gebiet vermögen die fehlende Praxis wettzumachen. c) Im Lichte dieser Kriterien erweckt Bedenken, wenn beim erst am kürzlich in Obwalden zum Anwalt patentierten C einige Monate später Gesellschaftsrecht und Internationales Privat- und Verfahrensrecht als bevorzugte Tätigkeitsgebiete bezeichnet werden. Das Gesellschaftsrecht und das Internationale Privatrecht beherrscht ein Anwalt in der Regel erst nach eingehenden Studien und langjähriger Praxis. Erfahrungen im Verfahrensrecht vermag der Anwalt grundsätzlich nur in seiner forensischen Tätigkeit zu erlangen. Es kann ausgeschlossen werden, dass der erst kurz vor Erscheinen des Prospekts patentierte C über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, die auf eine aussergewöhnliche Beherrschung und überdurchschnittliche Beschlagenheit in den genannten Rechtsgebieten schliessen lassen und es rechtfertigten, diese als seine bevorzugten Tätigkeitsgebiete zu bezeichnen, wird doch damit unweigerlich der Eindruck erweckt, er verfüge diesbezüglich über Spezialwissen bzw. spezielle Erfahrungen. ES wird in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass und inwiefern Rechtsanwalt C. in den betreffenden Gebieten über vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen verfüge. Es handelt sich deshalb um eine irreführende Angabe, zumal der Prospekt keine Angaben über den Zeitpunkt der Patentierung von Rechtsanwalt C. enthält, die es dem Konsumenten erlauben würden, die eine oder andere Äusserung zu relativieren.
E. 8
Im kleinen Prospekt findet sich der Eintrag: "Honorar gemäss anwendbarem Standestarif; pauschal nach Absprache möglich (ausser bei Prozessen)". Gemäss Ziff. 13 Abs. 3 der Standesregeln des Unterwaldner Anwaltsverbandes darf der Anwalt für Rechtsberatungen Pauschalhonorare vereinbaren; sie sollen der voraussichtlichen Leistung des Anwaltes entsprechen. Eine gleichlautende Regelung findet sich in Ziff. 13 Abs. 3 der Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsverbandes. Bedenken erweckt nicht, dass die Anwälte (ausser bei Prozessen) auch zur Absprache von Pauschalhonoraren bereit sind, sondern dass dies angepriesen wird. Dem (potentiellen) Klienten wird damit suggeriert, mit der Mandatserteilung erlange er die Hilfeleistung des Anwaltes unter Umständen zu besonders günstigen Konditionen, die ihm womöglich bei einem andern Vertreter der Berufsgattung nicht zuteil würden. Darin ist unzulässige Werbung zu erblicken.
E. 9
Anlässlich der Eröffnung der Filiale in Emmenbrücke wurden die Rechtsanwälte des Advokaturbüros X. vorgestellt. Anschliessend erfolgte ein Apéro in den Räumen der neu bezogenen Büros. Für die Büroeröffnung wurde mittels einer Einladung an ausgewählte Adressaten geworben, wobei auf dem Programm ein Apéro, die Besichtigung der Büros sowie eine Vernissage erwähnt wurden. a) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Vernissage und der Zeitungsartikel sind die bereits zitierten Regeln über die Zulässigkeit der Werbung massgeblich. Aus Deutschland wird berichtet, Vernissagen und Konzerte erfreuten sich in Anwaltskanzleien grosser Beliebtheit. Gegen die Veranstaltungen als solche werden in der dortigen Literatur keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. Der Kreis der Eingeladenen soll aber ausserhalb des persönlichen Bereichs die Mandantenpflege nicht überschreiten (Lindenberg/Hummel/ Zuck/Eich, Kommentar zu den Grundsätzen des anwaltlichen Standesrechtes, Köln 1988, Die Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechtes, 126). Ähnliches dürfte auch für schweizerische Verhältnisse angemessen sein. Auf jeden Fall muss der Kreis der Eingeladenen beschränkt sein. Eine Einladung an jedermann würde das zulässige Mass überschreiten. Die Anwälte behaupten, die Einladung nur an ausgesuchte Personen verschickt zu haben. b) Problematisch sind solche Veranstaltungen, wenn sie nicht ausnahmsweise aus dem einmaligen Anlass einer Büroeröffnung, sondern wiederholt oder gar mit einer gewissen Regelmässigkeit abgehalten werden. Diesfalls dürften sie nicht mehr dazu dienen, einem einmaligen Anlass, der es nach herrschender Auffassung rechtfertigt, das Publikum zu informieren, ein gewisses (festliches) Gepräge zu geben, sondern wären ausschliesslich auf Werbung ausgerichtet. Die Verbindung der Büroeröffnung mit einer Vernissage - denkbar wäre auch eine Umrahmung der Veranstaltung durch musikalische Darbietungen oder eine Lesung usw. - ist an sich unbedenklich. Bedenken erweckt vorliegend aber die im Anschluss an die Vernissage mehrere Monate dauernde Ausstellung, die ein unbestimmtes Publikum veranlassen sollte, die Räumlichkeiten des Advokaturbüros aufzusuchen. Damit wurde Publikum mit sachfremden Motiven, die mit dem Aufsuchen einer Anwaltsklanzlei nichts zu tun haben, in die Büroräumlichkeiten gelockt. Dies ist eine unerlaubte Werbemethode. Wie dabei das Anwaltsgeheimnis angemessen gewahrt werden soll - dazu gehört auch die schlichte Tatsache, dass jemand einen Anwalt aufsucht - ist schleierhaft.
E. 10
Über die Vernissage wurde u.a. in der Luzerner Zeitung berichtet. a) Kritisch einzustufen ist, wenn eine Büroeröffnung mittels einer Vernissage durch die Berichterstattung in Zeitungen zu einer öffentlichen Angelegenheit wird. Hier erscheint die Vernissage als Mittel zum Zweck, auf die eigene Tätigkeit und Person hinzuweisen. Durch die Berichterstattung wird die Werbung in eine übertrieben auffällige und reklamehafte Form gekleidet. Der Anwalt wird dadurch nicht aufgrund seiner Leistungen, sondern wegen seiner geschickt plazierten Medienpräsenz zum Gegenstand der öffentlichen Meinung. Das widerspricht dem Bestreben, den fachlich ausgewiesensten Anwalt und nicht den kommerziell raffiniertesten zu fördern. Eine vom Anwalt initiierte oder geduldete und vorwiegend den eigenen ökonomischen Interessen (und nicht allfälligen öffentlichen Interessen) dienende Berichterstattung in den Medien ist mit den Berufspflichten eines Anwaltes nach wie vor unvereinbar. b) In der Luzerner Zeitung vom 10. September 1993 erschien unter dem Titel "Neues Advokaturbüro" der folgende Artikel: "Mit einer Vernissage eröffnete am Mittwoch abend das Advokaturbüro (X.) die Zweigniederlassung in Emmenbrücke. In Zukunft werden C. als Sitzleiter und seine Sekretärin das Advokaturbüro ... in der Region Luzern vertreten. Das Büro in Emmenbrücke wird selbständig geführt. C will aber eng mit dem Hauptsitz und der anderen Zweigstelle ... zusammenarbeiten, was eine optimale Fallbetreuung ermöglicht. "Jeder von uns hat einen speziellen Tätigkeitsbereich, und so können benötigte Informationen jederzeit eingeholt werden", erklärt (A.), der zusammen mit (B.) den Hauptsitz ... führt ..." ... Rechtsanwalt A. hat die Berichterstattung in der Luzerner Zeitung nicht nur geduldet, sondern auch initiiert. Er hat damit gegen die Berufspflichten verstossen. 11.a) Mit einem Schreiben vom 17. Juni 1993 wandte sich Rechtsanwalt B. "an unsere Klientschaft". Er machte darin die Kunden auf das Inkrafttreten des bäuerlichen Bodenrechtes am 1. Januar 1994 aufmerksam. Zugleich führte er aus, das Bodenrecht bringe einige Beschwernisse in bezug auf die freie Veräusserung und die weitere Parzellierung von landwirtschaftlichen Grundstücken und schloss: "Da im Kanton Obwalden kein Zerstückelungsverbot besteht, können nun landwirtschaftliche Grundstücke in der Weise parzelliert werden, dass kleinere Grundstücke als 2'500 m2 entstehen, so dass alsdann bezüglich dieser Einzelparzellen von weniger als 2'500 m2 das bäuerliche Bodenrecht nicht zur Anwendung gelangt." Abschliessend hielt er fest: "Ich hoffe, Ihnen mit dieser Zusendung gedient zu haben, und glaube, dass es mit Sicherheit angezeigt ist, die sich stellenden Probleme eingehender zu analysieren und zu prüfen. Bei allfälligen weiteren Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung." Dem Schreiben wurde eine Aktennotiz betreffend "Auswirkungen des neuen bäuerlichen Bodenrechtes" im Umfang von acht Seiten beigelegt. Am Schluss dieser kleinen Abhandlung ist zu lesen, es bleibe nichts anderes übrig, als grosse Parzellen in Grundstücke, die kleiner als 2'500 m2 sind, aufzuteilen. Eine solche Parzellierung müsse aber bis spätestens 31. Dezember 1993 abgeschlossen sein, da das neue bäuerliche Bodenrecht voraussichtlich am 1. Januar 1994 in Kraft treten werde und ab diesem Zeitpunkt keine solchen Zerstückelungen mehr zulässig sein würden. b) In der Literatur werden Rundschreiben als zulässig bezeichnet, soweit sie durch einen besonderen Anlass gerechtfertigt werden (Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes, a.a.O., 195), was beispielsweise bei Inkrafttreten eines neuen Gesetzes grundsätzlich der Fall ist. In der deutschen Literatur wird darauf hingewiesen, dass bei anwaltlichen Rundschreiben Sorgfalt geboten sei. Insbesondere Spezialisten würden regelmässig Informationsdienste herausgeben. Solange sie den Mandatsbereich betreffen würden und an Klienten gerichtet seien, sei dagegen nichts einzuwenden. Informationsdienste müssten aber darauf bedacht sein, nicht über ihren Informationszweck hinauszugehen (Lindenberg/ Hummel/Zuck/Eich, a.a.O., 126). Die Rundschreiben dürfen nicht dazu dienen, den Rechtsanwalt gegenüber seinen Kollegen herauszuheben und ihm eine besondere Nachfrage zu verschaffen. Sie dürfen insbesondere nicht dem Kundenfang dienen (vgl. Ziff. 6 der Standesregeln des Unterwaldner Anwaltsverbandes). Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die diesbezüglichen Praktiken von Banken und Treuhändern dürfen die Möglichkeiten des Anwaltes, sich an seine Klientschaft zu wenden und sie über neuere Rechtsentwicklungen zu informieren, nicht zu stark eingeschränkt werden. Eine restriktive Praxis dürfte zwar kleinere Advokaturbüros, die sich die Redaktion von Informationsdiensten nicht leisten können, schützen, welche Zielsetzung aber mit der HGF nicht vereinbar wäre, jedoch insgesamt den Anwaltsstand gegenüber der grossen Konkurrenz der Banken und Treuhänder benachteiligen. Entscheidend für die Zulässigkeit von Rundschreiben ist, ob dabei die Information im Vordergrund steht oder ob es sich bloss um mehr oder weniger verkappte Mandatswerbung für die eigene Anwaltskanzlei handelt. c) Zunächst fragt sich, ob das Informationsschreiben im Lichte dieser Ausführungen einen unzulässigen Inhalt aufweist. Obwohl der Anwalt nicht gleichermassen wie der Richter auf die objektive Rechtsanwendung verpflichtet ist (BGE 106 Ia 105), darf er nicht versuchen, die Rechtsordnung zu durchkreuzen, was allerdings nicht bedeutet, dass er dem Klienten gesetzlich vorgesehene Möglichkeiten zu verheimlichen hätte, selbst wenn sie im konkreten Fall als moralisch zweifelhaft erscheinen (Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes, a.a.O., 40 ff.). Im vorliegenden Fall empfahl Rechtsanwalt B. seinen Klienten im Klartext, ihre Grundstücke noch vor Inkrafttreten des neuen bäuerlichen Bodenrechtes durch Parzellierung in kleinere Grundstücke als 2'500 m2 zu zerstückeln, damit auf sie das neue Recht nicht zur Anwendung gelange. Vor Inkrafttretung einer neuen Rechtsnorm haben die Rechtsunterworfenen die Möglichkeit, ihre Rechtsverhältnisse so zu gestalten, dass sie sich in einer günstigen Situation befinden. Das ist im Normalfall zulässig. Im Hinblick auf die besondere Stellung des Rechtsanwaltes geht es indessen nicht an, in einem Rundschreiben die Klienten ungebeten dazu anzuleiten, wie sie sich einer bevorstehenden Regelung zu entziehen vermögen. Das Verhalten von Rechtsanwalt B. zielt offensichtlich darauf ab, seinen Klienten aufzuzeigen, wie die Durchsetzung des materiellen Rechtes vereitelt werden könnte. Hinzu kommt, dass sich solche Gesetzesvereitelung im nachhinein unter Umständen sogar als Rechtsmissbrauch und damit für den Klienten nachteilig erweisen könnte. d) Es ist ferner davon auszugehen, dass er sich versprach, durch die Aufklärung seiner Kunden in deren Augen als besonders versierter Anwalt zu erscheinen, der ihre Anliegen und Interessen auch ohne Aufforderung wahrnimmt. Damit war selbstredend ein Werbeeffekt verbunden und offensichtlich auch bezweckt. Handfeste materielle Interessen dürften Rechtsanwalt B. dazu veranlasst haben, seinen Klienten die Zerstückelung ihrer Grundstücke nahezulegen. Dies ist aber auf Mandatsakquisition ausgerichtete und damit unerlaubte Werbung, mit welchen Methoden sich der Anwalt nach Art des Marktschreiers der Klientschaft geradezu aufdrängt. Nicht umsonst führte er zum Schluss seines Schreibens aus, es sei mit Sicherheit angezeigt, die sich stellenden Probleme eingehender zu analysieren und zu prüfen und bei allfälligen weiteren Fragen stehe er selbstverständlich gerne zur Verfügung. Damit dürfte sich Rechtsanwalt B. versprochen haben, dass sich einige seiner Kunden zur Zerstückelung ihrer Grundstücke und im Zusammenhang damit zu Beratungen und zur Einleitung der erforderlichen Schritte animieren liessen. Die Anstiftung zur Gesetzesvereitelung zielte offensichtlich auf die Akquisition zusätzlicher Mandate und die Realisierung der damit verbundenen Honoraransprüche ab. Dies ist mit den Berufspflichten eines Anwaltes nicht vereinbar. (Publiziert in der SJZ 1995, 31 ff., Nr. 2) de| fr | it Schlagworte werbung rechtsanwalt berufspflicht literatur gesetz emrk zeitung bäuerliches bodenrecht grundstück kanton konsument öffentliches interesse frage inkrafttreten berichterstattung Mehr Deskriptoren anzeigen Normen Bund EMRK: Art.10 EMRK: Art.10 BV: Art.4 Art.31 UWG: Art.3 SJZ 1995 S.31 Leitentscheide BGE 93-I-305 105-II-149 S.157 67-I-80 89-I-27 106-IA-267 112-IA-30 108-IA-316 S.318 119-IA-374 106-IA-100 S.105 108-IA-316 S.319 AbR 1994/95 Nr. 1 1988/89 Nr. 3

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.




